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,An fra ge b e a nt w 0 r tun g 

.Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. H e t zen aue rund 

Genossen, betreffend die Novellierung des Beförderungssteuergesetzes , 

teilt Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft Dipl.-Ing. 

Wal d b run n erfolgendes mit: 

Der in der Anfrage geäusserten Ansicht, dass die derzeitige 

Befö rderungssteuerregelung sich auf die Tiroler Frächter existenzvernichtend 

auswirke, muss entgegengehalten werden, dass diese Annahme zumindest nach 

dem Ergebnis der ho. Ermittlungen nicht zutrifft~ Viele TirGler Unternehmer, 

die einen Standort etwa am halben Weg zwischen Italien und Deutschland 

gewählt haben, können sogar, dank der kurzen ö st erreichischen Durchzugs­

strecke zwischen diesen b eiden Ländern, im Nahverkehr fahren, und brauchen 

somi t üb erhaupt keine, Fernverkehrss t euer zu antrieht en~ Di es b edeu te teine 

wesentliche Begünstigung dieser Frächter gegenüber den Frächtern in anderen 

Bundesländern" 

Wie die Bestandstatistik der Kraftfahrzeuge in Österreich zeigt, 

'ha t auch der Bestand an im gewerblichen Verkehr eingesetzten Lastkraftwagen 

in Tirol seit I~krafttreten der Beförderungssteuergesetznovelle 1952, durch 

welche die sogenannte 65 km-Grenze eingoführt wurde, nicht unb edeutend 

zugenommen. Im Jahre 1952 waren von Tiroler Frächtern 706 Lastkraftwagen im 

gewerblichen Verkehr eingesetzt; 1958 war diese Zahl um rund 26 % auf 889 

angestiegen und entsprach damit ungefähr dem gesamtösterreichischen Zuwachs~ 

durchschnitt. 

Zu den Ausführungen, dass gt:wisse in der Anfrage angeführte Land-
, { 

striche und Täler in Tirol infolge der Besteuerung der Beför derung nur unzu-

reichend versorgt werden können, ist festzuhalten, dass das Zillertal von der 

Zillertalqahn und ein grosser Teil des Lechtales im Aussenverkehr von den 

Österre ichi sehen Bundesba.""1nen bedient \vird, zur 13 edienung dioser Täler sawie 

auch dos Ötztales stahen überdies eine genügende Anzahl von Nah- und Forn­

verkehrsun~ernehmen dos strassenvGrkehrs zur Verfügung. Der vorhandene Lade­

raum deckt jedenfalls den Bedarf e 

Im übrigen darf bemerkt werden, dass die Vollziehung des Beförderungs­

steuergesetzes in die Kompetenz des Bundesministoriums fÜr Finanzen fallt a 
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